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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
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V E R T R A G 
 
 
zwischen der 
 
Stadt Mörfelden-Walldorf, vertreten durch Herrn Bürgermeister Brehl und Herrn 
Ersten Stadtrat Vorndran, 6082 Mörfelden-Walldorf 
 
und dem 
 
Deutschen Roten Kreuz, Ortsgruppe Mörfelden, vertreten durch den Vorsitzen-
den Herrn Jürgen Stamm, 64546 Mörfelden-Walldorf 
 
wird nachfolgender 
 

B E T R E U U N G S V E R T R A G 
 
abgeschlossen. 
 
 

§ 1 
 

Gegenstand des Vertrages 
 
Das DRK Mörfelden übernimmt die Betreuung der von der Stadt angeschafften 
Geschirrmobile. 
Die Betreuung beinhaltet nachfolgende Aufgaben: 
 

− Transport und Aufstellung der Geschirrmobile (vom "Friedhof Walldorf" 
zu den mitgeteilten Standorten im Stadtgebiet von Mörfelden-Walldorf) 

 
− Übergabe und Einweisung der Mieter in die Handhabung der Geschirr-

mobile 
 
− Rücknahme der Geschirrmobile nach den Veranstaltungen und Überprü-

fung auf Vollständigkeit und Sauberkeit der Geschirrmobile 
 
− Veranlassung evtl. Nachreinigungen durch den Mieter 
 
− Durchführung evtl. Nachreinigungen zu Lasten des Mieters 
 
− Rücktransport der Geschirrmobile an den Ausgangspunkt 
 
− Ausfüllung der Begleitpapiere für die Geschirrmobile und Rückgabe an 

das Sport- und Kulturamt. 
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§ 2 
 

Haftung 
 
Die Stadt schließt für den Transport der Geschirrmobile eine Transportversiche-
rung ab. Für das Zugfahrzeug besteht kein separater Versicherungsschutz. Die 
Mitglieder des DRK handeln im Rahmen des Betreuungsvertrages als Beauft-
ragte der Stadt und sind entsprechend versichert. 
 
 

§ 3 
 

Reservierung/Ablauf 
 
Die Koordination der Reservierungen bzw. Vergabe der Geschirrmobile erfolgt 
durch das Sport- und Kulturamt. Dieses unterrichtet das DRK Mörfelden, in der 
Regel schriftlich, über die anstehenden Aufstellungstermine. Der verwaltungs-
mäßige Ablauf ist zwischen DRK und Sport- und Kulturamt zu regeln. 
 
 

§ 4 
 

Aufwandsentschädigung 
 
Das DRK erhält für die Betreuung der beiden Geschirrmobile der Stadt eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von € 7.700,00 per anno. Die Auszahlung der 
Aufwandsentschädigung erfolgt am 01. Juli eines jeden Jahres. 
 
 

§ 5 
 

Laufzeit/Kündigung 
 
Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich um ein weite-
res Jahr, wenn keine Kündigung vorgenommen wird. Die Kündigung kann nur 
zum Jahresende unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen erfolgen und be-
darf der Schriftform. 
 
Mörfelden-Walldorf, den 11. Mai 1992 
 
für die Stadt Mörfelden-Walldorf   für das DRK 
       Ortsgruppe Mörfelden 
 
 
BREHL      STAMM 
Bürgermeister     Vorsitzender 
 
VORNDRAN 
Erster Stadtrat 
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M I E T V E R T R A G 
 
Der Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf 
überläßt dem nachstehend genannten Mieter: 
 
  ______________________ 

  ______________________ 

  ______________________ 

  6082 Mörfelden-Walldorf 

 
das GESCHIRRMOBIL 
gem. den "Richtlinien über die Vermietung der Geschirrmobile der Stadt Mörfelden-Walldorf" 

 
        am/ 
für die Zeit vom ____________ bis ____________ = ____Tag(e) 

Aufstellplatz: ____________________________________________ 

 
Ausstattung: 
 
Anhänger mit Geschirr- und Gläserspülmaschine, Vorspülwanne mit Handbrause, Zu- und Ab-
laufschläuche, 2 Kabeltrommeln (220 V/ 380 V) und Fettabscheider. 
Das Geschirrmobil soll mit 
 
 _________ Geschirrteilen 
     und     } gem. Übergabeprotokoll 
 _________ Gläser 
 
bestückt werden. 
 
Die Benutzungsgebühr für den vorgenannten Mietzeitraum beträgt 
                    __________ € 
 
und ist vor der Veranstaltung auf ein Konto der Stadtkasse Mörfelden-Walldorf zu überweisen. 
Hierzu erhält der Mieter eine Kurzrechnung mit den entsprechenden Überweisungsträgern. 
 
Die Kaution in Höhe von € 255,00 ist vor dem vereinbarten Übergabetermin in Form eines Ver-
rechnungsschecks beim Sport- und Kulturamt zu hinterlegen. 
 
Der Mieter erkennt mit der Unterzeichnung des Vertrages die Richtlinien über die Vermietung 
der Geschirrmobile der Stadt Mörfelden-Walldorf an und verpflichtet sich, die Aufstellungs- und 
Bedienungsanleitung für das Geschirrmobil zu beachten. 
 
Die Übergabe erfolgt am:    ______________, _________ Uhr, 

die Rücknahme erfolgt am: ______________, _________ Uhr. 

Mörfelden-Walldorf, den 

Sport- und Kulturamt                    Der Mieter 

      __________________ 

         Datum/Unterschrift 


